
Programm

9.00–9.15

9.15 –10.45

11.00 –12.30

13.30 –15.00

15.15 –17.00

Kaffeepause  10.45 –11.00

Kaffeepause  15.00 –15.15

Mittagessen  12.30 –13.30

Tagungsort
Hilton Vienna Plaza
Schottenring 11
1010 Wien

Datum/Zeit
Dienstag, 9.4.2024
9.00–17.00 Uhr

11 Hefte taxlex

272,00 EUR
(inkl. MwSt. und Versand im Inland)

3 Hefte taxlex

10,00 EUR
(inkl. MwSt. und Versand im Inland)

INTENSIVTAGUNG STEUEROPTIMIERUNG BEI KAUF UND UMGRÜNDUNG INTENSIVTAGUNG STEUEROPTIMIERUNG BEI KAUF UND UMGRÜNDUNG

manz.at/taxlex

Vortragender

JAHRESABO 2024

KENNENLERNABO

Eröffnung

Aktuelles zur Steueroptimierung
bei Transaktionen im Unternehmens- und
Immobilienbereich – EStR-Wartung 2024

Vermeidung steuerlicher Risken
bei der Formulierung von Kauf- und
Umgründungsverträgen

Tipps und Tricks bei Immobilientransaktionen
im Lichte der aktuellen Judikatur und
der geänderten BMF-Erlässe

Vermeidung von Fallen bei Umgründungen,
aktuelle Best-Practice-Lösungen  
nach dem AbgÄG 2023 

Steuerliche Besonderheiten
bei Familienunternehmen
• Verträge mit Angehörigen
• Gesellschaftergeschäftsführer-Gestaltungen
• Heilung von verdeckten Gewinnausschüttungen

Aktuelles zur Steueroptimierung beim
Unternehmenskauf bzw. -verkauf und
bei Umgründungen
• Einzelunternehmen, Kapital- und Personengesellschaften

DDr. Klaus Wiedermann

ist selbständiger Steuerberater und war zuvor Geschäftsführer 
und Tax Director bei Deloitte; Beratungsschwerpunkte:
Steuergestaltung, Rechtsformwahl, Besteuerung von Immobilien, 
Familienunternehmen und Privatstiftungen; umfassende 
Vortragstätigkeit ua an der Akademie der Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer und an der Universität Wien
(Institut für Finanzrecht) und Fachautor.

Vermeidung von Fallen – 
Tipps & Tricks
Nützen Sie Ihre Gestaltungsspielräume zu Ihrem Vorteil!

Besonders wichtig für
• Steuerberater:innen/Berufsanwärter:innen
• Rechtsanwält:innen
• Notar:innen
• Steuerexpert:innen und Jurist:innen in Unternehmen

AUCH AUF
 rdb.at

Ideale Ergänzung
zur Tagung!

Diese Veranstaltung
ist anrechenbar auf die

Fortbildungsverpflichtung laut 
WT-AARL 2017 und gemäß
§ 33 Abs. 3 BibuG 2014.




